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ZU ~e IJ 

In dieser 

der Anfrage des Abgeordneten Srb, 

Freundinnen und Freunde vom 9. November 1993, 

Nr. 5519/J, betreffend begünstigte Tarife 

für behinderte Menschen bei der Benützung 

öffentlicher Verkehrsmittel (Busse) 

Anfrage st.eJlen der Abgeordnete Srb, Freundinnen 

Freunde fest, daß sich seit der parlamentarischen Anfrage 

30. Jänner 1991, Nr. 401/J, nichts daran geändert habe, 

und 

vom 

daß 

bestimmten Gruppen von behindert.en Menschen bei der Benützung 

von Autobussen der Post und des Kraft.wagendienstes der österrei

chischen Bundesbahnen keinp Fahrpreisermäßigung eingeräumt wird. 

Aus dif~spm Gr·unde !:ltpllen sie folgende Anfrage: 

1. Was sind die Griinde für- dip Untätigkeit. Ihres Ministeril.lmFl? 

2. Welche Ergebnisse haben die von Ihnen angekündigt.en weiteren 

Verhandlungen ergeben? 

3. Mit welchen Regierungsmitgliedern wurden diese Verhandlungen 

geführt? 

4. Könnte die Nichtrea 1 isierung der begünstigten Ta ri fe etwa 

mit einer nicht vorhandenen Bereitschaft, Ihres Ministeriums 

zur Finanzierung der noch ausstehenden Fahrpreisermäßigungen 

zusammenhängen? 
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5. Sind Sie bereit, die notwendigen Voraussetzungen für die 

Ausweitung der Fahrpreisermäßigungen noch in dieser'Legisla

turperiode zu schaffen? 

Wenn nein: was sind die Gründe dafür? 

Antwort: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales war auch auf 

diesem Gebi et nicht unt.ät ig. So wurden et 1 iche Ve rhand 1 ungen 

geführt. Die Verhandlungen mit dem Bundesminister für öffentli

che Wirtschaft und Verkehr haben ergeben, daß die AIJsweitung der 

Fahrpn=:dsermäßigung auf T-:t"aft.fahrlinien (Bundesbusse) nur bei 

gleichzeitiger Abgp.lt.unCj der Einnahmeausfi:ille mögli~h wäre, 

wubei die Kosten dafijr mit mindestens 30 Mio. Schilling jährlich 

geschdtzt wurden. niesp. AuffaHsung kr.lm zuletzt in einem an mein 

Ressc)rl gerichteten Schreiben des Bundesministeriums für öffent

liehe Wi rtscha ft und Ve rkeh r vom 5. November 1993 erneut, zum 

Ausd ruck. Tn di esem 7.uHammenhang weise ich auf das nach den 

ei nsch 1 äg.i gen EG-Rf"l'lt, i rnmllngefl vorgp.sehene Bestell erpr inz ip hin, 

das auch in diiR nPII~' RllndpHbahngesetz 1992 (§ 3) Ejngang gefun

den h;it. 

Der Bundesminister rür F'j n.::ln7.pn hat sich bisher im Hinbl ick auf 

die Budgetlage gf'gen E'ine snlchf' Ausweit.ung, die zu einer weite

ren Belastung des Bundeshaushaltes führen würde, ausgesprochen. 

Ich verweise jedoch dar"allf, daR ic:h mit der in parlamentarischer 

Behandlung stehenden Novelle zum Bundesbehindertengesetz durch 

eine Neufassung des § 48 (Fahrpreisermäßigung) die }pgistisehe 

Grundlage für eine mögliche Ausweitung der Fahrpreiset"m,'iRiglJng 

auch duf K raftfah r"] inien (Bundesbusse ) vorberei tet. habe. 

Der RundeRm:i ister: 
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